
Kühlgeräte haben einen bedeutenden Anteil am Stromver-

brauch der Haushalte in der EU: in 2005 waren dies etwa 

122 TWh, was etwa dem Stromverbrauch von Norwegen 

entspricht. Seit Ende 2010 macht eine Verordnung neue Vor-

gaben zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushalts-

kühl- und Gefriergeräten, die den Verbrauchern einen Ver-

gleich der Energieeffizienz der Geräte erleichtern soll. 

Die Energiekennzeichnung ist ein wichtiges Instrument zur 

Information der Verbraucher über die Energieeffizienz von 

Geräten. Die Skala von grün bis rot und die entsprechenden 

Buchstaben „A“ bis „G“ informieren vor dem Kauf über den 

Energieverbrauch von Kühlgeräten und anderen Produkten. 

Im Juni 2010 wurde eine neue Richtlinie über die Energie-

verbrauchskennzeichnung verabschiedet, die seitdem den 

rechtlichen Rahmen für die Ausarbeitung produktgruppen-

spezifischer Vorgaben stellt und die ursprüngliche Richtlinie 

von 1992 ersetzt. Vor dem Hintergrund der neuen Rahmen-

vorgaben wurden Ende November 2010 mehrere Verordnun-

gen für die Kennzeichnung verschiedener energiebetriebe-

ner Geräte veröffentlicht, darunter auch die EU-Verordnung 

Nr. 1060/2010 über die „Kennzeichnung von Haushaltskühl-

geräten in Bezug auf den Energieverbrauch“. Nach einer 

Übergangsfrist bis November 2011 werden ihre Vorgaben 

diejenigen der Richtlinie 94/2/EG, die bisher die Energie-

kennzeichnung von Kühlgeräten regelte, ersetzen. 

Ziel der neuen Verordnung ist es, Verbraucher beim Kauf mit 

aussagekräftigen Informationen zur Energieeffizienz der zur 

Auswahl stehenden Geräte zu versorgen. Bei der bisherigen 

Kennzeichnung war in den letzten Jahren ein Rückgang der 

Aussagekraft zu verzeichnen, da sich aufgrund der gestiege-

nen Effizienz kaum noch Geräte in den unteren Effizienzklas-

sen befinden. Bereits 2003 wurden aus diesem Grund die 

Klassen „A+“ und „A++“ für Kühlgeräte eingeführt. Die neue 

Verordnung führt zur genaueren Differenzierung eine wei-

tere Klasse „A+++“ ein. Verbraucher- und Umweltverbände 

hatten stattdessen eine gänzliche Neuordnung der Klassen 

gefordert, da die steigende Anzahl an „Plussen“ die Konsu-

menten eher verunsichern könnte.

Die Verordnung gilt für eine Vielzahl von Kühlgeräten mit ei-

nem Fassungsvolumen von 10 bis 1 500 Litern. Ihr Geltungs-

bereich umfasst sowohl Kühl- als auch Gefriergeräte und 

deren Kombinationen sowie Weinlagerschränke, die bisher 

von der Kennzeichnung ausgenommen waren. Des Weiteren 

sind mit Kompressions- und Absorptionskühlgeräten ver-

schiedene Techniken erfasst, die sich stark in ihrer Energie-

effizienz unterscheiden. Die Einstufung in Effizienzklassen 

unterscheidet jedoch nicht zwischen diesen Techniken, wes-

halb Kühlgeräte, die mit dem deutlich weniger effizienten 

Absorptionsverfahren arbeiten, überwiegend in den unteren 

Klassen auftreten. Bisher waren sie von der Kennzeichnung 

befreit.

Je nach Effizienzklasse eines Kühlgeräts sieht die Verord-

nung unterschiedliche Skalen vor, die auf dem Etikett beim 

Kauf des Geräts zu sehen sein müssen. Die Kennzeichnung 

für Kühlschränke der Klassen „A+++“ bis „C“ reicht bis zur 

Klasse „D“, während die für weniger effiziente Geräte bis 
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„G“ reicht. Dies bedeutet, dass auch für Kompressionskühl-

geräte die Skala bis „D“ geht, obwohl nach einer anderen, 

eng verwandten Verordnung für Kühlgeräte zur Umsetzung 

der Ökodesign-Richtlinie Produkte mit einer niedrigeren 

Energieeffizienz als Klasse „A“ gar nicht mehr auf dem EU-

Markt zugelassen sind. Die Skala weist damit Klassen aus, in 

denen es gar keine Produkte geben darf. Diese Regelungen 

dürften die Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Kennzeich-

nung beeinträchtigen.

Der Inhalt der Verordnung ist bezüglich des Geltungsbe-

reichs, angewandter Definitionen, Messverfahren und an-

derer Parameter mit der erwähnten Ökodesign-Kühlgeräte-

Verordnung weitestgehend harmonisiert. Das Verfahren zur 

Berechnung der Energieeffizienz eines jeden Modells und 

damit die Einteilung in Energieeffizienzklassen findet für 

beide Verordnungen Anwendung. Es bezieht neben dem 

jährlichen Stromverbrauch u.a. auch das Volumen der Kom-

partimente und angebotene Funktionen ein.

Außer der Energieeffizienz muss die Kennzeichnung auch 

den absoluten jährlichen Energieverbrauch des Geräts, das 

Nutzvolumen sowie die Lautstärke der Luftschallemissio-

nen ausweisen. Die Energieeffizienzklasse eines Kühlgeräts 

muss nun nicht mehr nur beim Verkauf gut sichtbar sein, 

sondern auch in der Werbung und in technischem Werbe-

material angegeben werden.

Die Vorgaben der Verordnung 1060/2010 sind von den Liefe-

ranten und Händlern nach einer Übergangsfrist bis zum 30. 

November 2011 verbindlich umzusetzen.
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